
BERICHT 

der Bundesregierung ~ber die Voll ziehung des 
Kunsthochschul-Studiengesetzes 

1. 

Anläßlich der Verhandlung des Bundesgesetzes rIber die Studien an Hoch

schulen krInstlerischer Richtung (Kunsthochschul-Studiengesetz KHStG) 

hat der Nationalrat am 2. März 1983 in einer Entschließung die Bundesre

gierung ersucht, innerhalb von drei Jahren nach dem Inkrafttreten des 

Kunsthochschul-Studiengesetzes einen umfassenden Bericht t:lber die Auswir

kungen dieses Gesetzes auf das Verhältnis zwischen Kunsthochschulen und 

Konservatorien und rIber die bei der Voll ziehung dieses Bundesgesetzes ge

machten Erfahrungen vorzulegen. 

Ir. 

Das Kunsthochschul-Studiengesetz, BGBl. Nr. 187/1983, ist mit 1. Oktober 

1983 in Kraft getreten. 

Mit Verordnung des Bundesministers ffir Wissenschaft und Forschung vom 

LI. November 1983,. BGBl. Nr. 557, wurde gemäß §§ 7 und 17 KHStG bestimmt, 

welche der im KHS~G vorgesehenen Studienrichtungen und Kurzstudien an den 

einzelnen krInstlerischen Hochschulen einzurichten sind. Dabei war auf den 

Bedarf und die ~rtlichen Gegebenheiten der Hochschulen Bedacht zu nehmen. 

In der Folge haben die Abteilungskollegien der Kunsthochschulen und das 

Professorenkollegium der Akademie der bildenden KrInste gemäß § 56 Abs. 4 

erster Satz im Zusammenhang mit §§ 9 und 17 KHStG Studienkommissionen ein

gesetzt, d.h. eine EntSCheidung dart:lber getrOffen, ob sich die Zuständig

keit einer Studienkommission nur auf eine Studienrichtung zu erstrecken 

hatte oder ob ft:lr mehrere verwandte Studienrichtungen eine gemeinsame Stu

dienkommission eingerichtet werden sollte. Weiters war von den er\olähnten 

Kollegialorganen die Zahl der Vertreter der Hochschulprofessoren in der 

jeweiligen Studienkommission festzusetzen. Im Hinblick auf die drittel

paritätische Zusammensetzung der Studienkommissionen (§ 11 Abs. 1 f.liStG) 

ergab sich daraus die Zahl der Vertreter des sogenannten akademischen Mit

telbaues und der Studierenden. An den sechs k~ns tlerischen Hochschulen 

wurden insgesamt 67 Studienkommissionen eingericht.et. 
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Bis zum Ende des Sommersemesters 1984 \mrden die Mitglieder der Studien

kommisionen gemäß § 56 Abs. 4 zweiter Satz KHStG nach den Grunds~tzen der 

§§ 11 und 12 KHStG gewählt bzw. entsendet. 

Damit war die erste Phase der Vollziehung des Studiengesetzes abgeschlos-

sen. 

Zu Beginn des Studienjahres 1984/85 wurden die Beratungen ~ber die Gestal

tung der Studienpläne in den Studienkommissionen aufgenommen. Die Voll

ziehung des KHStG erfordert die Erlassung von 126 Studienplänen f~ die im 

Gesetz vorgesehenen 50 Studienrichtungen und 5 Kurzstudien • . 

Da die meisten Studien an mehr als einer k~nstlerischen Hochschule ange

boten werden, war gemäß § 9 Abs. 5 KHStG die Einrichtung von Gesamt-Stu

dienkommissionen erforderlich, denen die Koordinierung der Studienpläne, 

insbesondere hinsichtlich der Zahl der Semesterwochenstunden in den ein

zelnen Pflicht- und Wahlfächern sowie die Beschlußfassung ~ber Empfehlun

gen zur einheitlichen Gestaltung der Studienziele sowie die Beratung aller 

Fragen der betreffenden Studien obliegen. 

Die umfangreichen Arbeiten, die mit der Erfllllung des Gesetzesauftrages 

sowohl f~ die Hochschulen als auch f~J" das Bundesministeriuw fttr l'lissen

schaft und Forschung als Aufsichtsbeh/)rde verbunden sind, konnten in den 

Studienjahren 1984/85 und 1985/86 bereits so weit erledigt werden, daß rni t 

Stand 1. Juli 1986 49 Studienpläne aufsichtsbeh~rdlich genehmigt waren. 

Es handelt sich dabei um die StudienpHme fttr folgende Studienrichtungen 

und Kurzstudien: 

Akademie der bildenden K~nste in Wien 

Malerei und Graphik (1.10.1985) 

Bildhauerei (1.10.1985) 

Medailleurkunst und Kleinplastik (1.10. '1985) 

B~hnengestaltung (1.10.1986) 

Hochschule f~r angewandte Kunst in Wien 

Malerei und Graphik (1.10.1985) 

Bildhauerei (1.10.1985) 

Mode (1.10.1985) 

Produktgestaltung (1.10.1986) 

B~hnengestaltung (1.10.1986) 

Industrial Design (1.10.1986) 
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Hochschule f~r k~nstlerische und industrielle Gestaltung in Linz , 

Keramik (1.10.1985) 

Metall (1.10.1985) 

Bildhauerei (1.10.1986) 

Textil (1.10.1986) 

Malerei und Graphik (1.10.1986) 

Hochschule f~r Musik und darstellende Kunst in Wien 

Gesang (1.10.1985) 

Musiktheaterregie (1.10.1985) 

Kurzstudium Musikdramatische Darstellung (1.10.1985) 

Kurzstudium Lied und Oratorium (1.10.1985) 

Klavier (1.10.1986) 

Orgel (1.10.1986) 

Cembalo (1.10.1986) 

Klavierkammermusik (1.10.1986) 

Klavier-Vokalbegleitung (1.10.1986) 

Katholische Kirchenmusik (einschließlich gleichnamiges Kut"zstudium) 

(1.10.1986) 

Evangelische Kit"chenmusil< (einschließlich gleichnamiges Kurzstudium) 

(1.10.1986) 

Darstellende Kunst (1.10.1986) 

Hochschule fEil' Musik und darstellende Kunst "Mozarteum" in Salzburg 

Gesang (1.10.1985) 

Kurzstudium Musikdramatische Darstellung (1.10.1985) 

Kurzstudium Lied und Oratorium (1.10.1985) 

Katholische Kirchenmusik (einschließlich gleichnamiges Kurzstudium) 

( 1.10.1986) 

Evangelische Kirchenmusik (einschließlich gleichnamiges Kurzstudium) 

(1.10.1986) 

Darstellende Kunst (1.10.1986) 

Klavier (1.10.1986) 

Orgel (1.10.1986) 

Cembalo (1.10.1986) 

Klavierkammermusik (1.10.1986) 

Klavier-Vokalbegleitung (1.10.1986) 

III-159 der Beilagen XVI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 3 von 15

www.parlament.gv.at



- 4 -

Hochschule f~r Musik und darstellende Kunst in Graz 

Gesang (1.10.1985) 

Kurzstudium Musikdramatische Darstellung (1.10.1985) 

Kurzstudium Lied und Oratorium (1.10.1985) 

Klavier (1.10.1986) 

Orgel (1.10.1986) 

Cembalo (1.10.1986) 

Klavierkammermusik (1.10.1986) 

Klavier-Vokalbegleitung (1.10.1986) 

Katholische Kirchenmusik (einSChließlich gleichnamiges Kurzstudium) 

(1.10.1986) 

Evangelische Kirchenmusik (einschließlich gleichnamiges Kurzstudium) 

(1.10.1986) 

Darstellende Kunst (1.10.1986) 

Die in Klammern gesetzten Daten geben das Inkrafttreten des jeweiligen 

Studienplanes an. 

Die Vorarbeiten f~ die ~brigen Studienpläne sind so weit fortgeschritten, 

daß mit der Erlassung und Genehmigung nahezu aller noch ausstehenden 

77 Studienpläne im Laufe des Studienjahres 1986/87 gerechnet werden kann, 

so daß mit 1. Oktober 1987 die Reform der Studien an den ktlnstlerischen 

Hochschulen vorläufig abgeschlossen sein wird. 

III. 

Erfahrungen mit der Voll ziehung des KHStG konnten bisher - wie sich aus 

den vorstehenden Ausftlhrungen ergibt - vorwiegend aus den Arbeitsge

sprächen des Bundesministeriums f~ Wissenschaft und Forschung mit den 

Studienkommissionen und den Gesamt-Studienkommissionen ~ber die Erstellung 

der Studienpläne gewonnen werden. 

Vor dem Inkrafttreten des Studiengesetzes waren an den k~nstlerischen 

Hochschulen Studienkommissionen nur f~ die Studienrichtung Architektur 

auf Grund des Bundesgesetzes ~ber technische Studienrichtungen, BGBl. Nr. 

290/1969, an der Akademie der bildenden K~nste und an der Hochschule f~r 

angewandte Kunst in vlien so\üe f~r die wissenschaftlich-k~nstlerischen 

Lehramtsstudien auf Grund des Bundesgesetzes ~ber geisteswissenschaftliche 

und naturwissenschaftliche Studienrichtungen ,8GB!. Nr. 326/19 '71, an allen 

k~nstlerischen Hochschulen eingerichtet. 
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Das KHStG sieht dieses Kollegialorgan frIr alle Studienrichtungen und Kurz

studien, die in diesem Bundesgesetz geregelt sind, vor. Damit wurde ein 

hochschulpolitisch bedeutsamer Prozeß abgeschlossen, der im Jahre 1969 vom 

Gesetzgeber durch die Einrichtung von Studienkommissionen in einzelnen be

sonderen Studiengesetzen eingeleitet worden war. 

Bei der Erarbeitung der Studienpläne wurde die große Flexibilität, die das 

KHStG den Studienkommissionen bietet, von den Hochschulen einhellig be

gr~t. Die Bestimmungen des § 8 Abs. 3 und Abs. 5 KHStG erlauben es, die 

Studienpläne so zu gestalten, daß eine unerwrInschte Uniformität der Stu

dien vermieden werden kann. Die von den einzelnen Hochschulen frIr notwen

dig erachteten verschiedenartigen Ausbildungsakzente k~nnen angemessen be

r!:lcksichtigt werden, ohne daß ein Hochschulwechsel den Studierenden vor 

schwer l~sbare Probleme stellen w~rde. 

Positiv beurteilt wurde auch die in der Systematik des KHStG begr!:lndete 

starke Betonung der Hochschulautonomie • Da der Gesetzgeber Studienordnun

gen im Sinne des Universitätsrechts nicht vorgesehen hat, obliegt die ge

samte nähere Regelung der Studien auf Verordnungsebene (sieht man von den 

Verordnungen des § 7 Abs. 3 und des § 51 KHStG ab) den Hochschulen im 

selbständigen Wirkungsbereich. 

Die Einrichtung der schon erwähnten Gesamt-Studienkommissionen erwies sich 

als ~beraus zweckmäßig. Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, 

daß die Studien an den k!:lnstlerischen Hochschulen - von wenigen Studien

richtungen abgesehen - erst durch das KHStG eine gesetzliche Grundlage er

halten haben. Die alten Studienvorschriften beruhten im wesentlichen auf 

Beschl!:lssen der Kollegialorgane der Hochschulen. Das Fehlen einer bundes

einheitlichen gesetzlichen Regelung f~rderte das Entstehen voneinander 

stark abweichender Studienbestimmungen an den einzelnen Hochschulen. Die 

Abweichungen betrafen nicht nur Detailregelungen der Studien sondern mit

unter auch wesentliche Strukturelemente und waren daher in diesem Ausmaß 

sachlich nicht zu recht fertigen. Eine weitere Ursache f~ diese uner

w!:lnschte Entwicklung war die mangelnde Kommunikation der Hochschulen. 

Die Gesamt-Studienkommissionen haben die bedeutsame und schwierige Aufgabe 

zu erf~llen, Expertengespräche mit dem Ziel eines Konsenses ~ber grundle

gende Fragen der Studienziele und der Studienstruktur der an verschiedenen 

Hochschulen eingerichteten gleichartigen Studien zu erm~glichen. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, daß diese Kommunikationsorgane dem Auf

trag des Gesetzgebers voll entsprechen konnten. 

Neben ~berwiegend positiven Aussagen rIber das KHStG wurde von den Mitglie

dern der Stud1enkommissionen auch auf einige Probleme im Zusammenhang mit 

der Studienplangestaltung hingewiesen. Einzelne Bestimmungen des § 8 
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Abs. 11 KHStG, insbesondere I:lbet' dle einzelnen Lehrveranstaltungen aus 

Pflicht- \oIahl- und Freifächern so\"ie ~ber die Verpflichtung zur Ablegung 

von Pr~fungen vor der Inskription von Lehrveranstaltungen, zu deren Ver

ständnis besondere Vorkenntnisse erforderlich sind, bereiten Schwierig

keiten. In eingehenden Gesprächen des Bundesministeriums f~r Wissenschaft 

und Forschung mit den Studienkommissionen konnten zur Klärung dieser Fra

gen zwar Lösungen gefunden werden, bei einer allfälligen Novellierung des 

KHStG wird jedoch darauf wieder zur~ckzukommen sein. 

Als negativ wurde von den Hochschulen wiederholt auch der mit der EinriCh

tung der Studienkommissionen (Gesamt-Studienkommissionen) sowie mit der 

Erstellung der Studienpläne verbundene zusätzliche Zeit- und Arbeitsauf

wand der Mitglieder bezeichnet. 

Es ist nicht zu bestreiten, daß die Bewältigung eines Reformvorhabens die

ser Größenordnung f!:lr alle Beteiligten zusätzliche Belastungen mit sich 

bringt. Der Verzicht auf die Schaffung von Studienkommissionen und die Be

trauung der bereits bestehenden Kollegialorgane (Abteilungskollegien der 

Kunsthochschulen bzw. Professorenkollegium der Akademie der bildenden Kön

ste) mit den Aufgaben einer Studienlcommission, ein Regelungsvorschlag , der 

bei den Beratungen ~ber das KHStG diskutiert vrurde, wäre keine befriedi

gende Al ternati ve gewesen, zumal die Studienkommissionen - wie oben er

wähnt wurde - auch an den l(~nstlerischen Hochschulen ft'lr einige Studien

richtungen bereits eingerichtet waren und sich diese Kollegialorgane so

wohl im Universitäts- als auch im Kunsthochschulbereich bestens bewährt 

hatten. 

Die fast ausnahmslos engagierte Arbeit und die kooperative Haltung der 

Stud1enkommissionen und Gesamt-Studienkommissionen an den k~nstlerischen 

Hochschulen, die eine Erf~llung des gesetzlichen Auftrages ohne wesentli

che Verzögerungen bisher ermöglicht haben, beweisen die Richtigkeit der 

vom Gesetzgeber getroffenen Entscheidung. 

IV. 

Eine der wesentlichen Neuerungen des KHStG ist die Verleihung des akademi

schen Grades "Magister der Kt'lnste" ("Magister artium") an die Absol 'lenten 

der in diesem Bundesgesetz geregelten Studienrichtungen. Da die kt'lnstleri

sehen Studien an den Hochschulen und Al<ademien schon vor dem KHStG ein 

hohes international anerkanntes Niveau aufgewiesen haben, mußte eine Rege

lung gefunden werden, die auch den "Altabsolventen" eine Graduierung er

möglicht. F~r eine Reihe von Studienrichtungen nach altem Recht, die einer 

wissenschaftlichen Erweiterung und Vertiefung bedurften, wurde ein 
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Erg~'tnzungsstudium konzipiert 1 das aus w1ssenschaftl iehen Wahl f~chern be

steht und in dessen Verlallf eine schriftliche Prt'lfungsarbeit verlangt wird 

(§ 56 Abs. 2 KHStG). 

Das Interesse, im Wege des Ergänzungsstudiums die Graduierung zu erlangen, 

ist groß. An der Wiener Musikhochschule haben bisher 119 ehernal ige Absol

venten dieses Studium erfolgreich abgeschlossen, an der Hochschule flF Mu

sik und darstellende Kunst in Graz waren es bisher 200 und an der Hoch

schule f~r Musik und darstellende Kunst "Mozarteum" in Salzburg 12 Absol

venten. Von den Hochschullehrern wird r.tbereinstimmend auf das durchwegs 

hohe Niveau der schriftlichen Pdlfungsarbeiten verwiesen, die vielfach 

wertvolle Ans~tze fr'lr weiterfr'lhrende Forschungsarbeiten bieten. 

Im Zuge der Erarbeitung der RegierungsvGt'Lage öh~~r das Kunsthochschul

Studiengesetz wurden \10m Bundesmini.3tE:r'_~-'-l!!: n.l;~ WLC:;<~2nschaft ur.:d Forschung 

auch Gespr~che mit Vertretern der Konserv~~~rcen - insbe~andere der Kon

servatorien der L~ndpr ~nrl Gemeind2~ (Wign, Obe~~stprreich, K~rnten, 

Vorarlberg und lnnsbruck) gefDhrt, Vml eid' i~(jn3er'.'ClT~ortcn ur:d den Sehuler

haltern dieser Priv'3.tsc:1'llen ',·mrj~n VC\.~ z:.l:pr,; :~:1:1,;~inde :segen die in der 

Regierungsvorlage vorge.')2J.-:,"'!n(~ CradujE.{,~lng ier .'\oclQ!Vent,en der Kunsthocn

schulen ml.t der BegrDnclun~ vocgecC'3C'''lt, ci 2- \hi~ tee r:llrlh 2ine:3 'lkadem.i sehen 

Grades durch die k~nstlerischen Hochschulen werde zu ~i~er Diskriminierung 

der Absolventen der Konservator'ien ft:Ihren ;.:nd ftlriiesen Fersonenkrels 

auch im Berufsleben nachtet lige Folgen hClben. Es sei auch zu benJrchten, 

daß die W')glichkeit, ar, E:iner" t1usiKhochschul.e eL~1e:l 3.kQdemischen Gr'2.d zu 

erwerben feine Abwanderung der Studierenden .jer Konservatorien an die Mu

sikhochschulen bewirken \-'erde, und die Konservator'ien dadurch in ihrer 

Existenz bedroht wer'den konnten. 

Der Gesetzgeber ist in der Frage der Graduierur~ der Regierungsvorlage ge

folgt, da das Recht auf Verleihung akademischer Grade zu den wesentlichen 

Befugnissen einer' Hochschule z~hlt l]nd rji(~ hchen Bi Idu~;gsziele der k~nst

lertschen Hochschulen elne Graduierung iorer Absolventen rechtfer'tigen. 

Im Zuge der parlamentarischen Behandlung de::: G!::'se~2entwurfes '..Jurde eine 

Lösung des Problems der Durch~~3sigkeit ~er Studien 2D Konservatorien \md 
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Musikhochschulen erarbeitet. Die Regierungsvorlage wurde durch EinfrIgung 

des § 55, der Sonder bestimmungen frIr Konservatorien enthlH t, ergänzt. 

Diese sehen vor, daß Studierende und Absolventen esterreichischer Konser

vatorien mit Öffentlichkeitsrecht , die ein Studium als ordentlicher Herer 

an einer Hochschule frIr Musik und darstellende Kunst anstreben, berechtigt 

sind, eine ObertrittsprrIfung vor einem PrQfungssenat abzulegen, dem Hoch

schul professoren und zwei fachzuständige Lehrer eines Konservatoriums an

zugeheren haben. Der PrQfungssenat hat zu entscheiden, ob der Kandidat zum 

Hochschulstudium zugelassen wird, in welchem Ausmaß Konservatoriumsstudien 

angerechnet und welche der am Konserva torium abgelegten PrQfungen fIF das 

Hochschulstudium anerkannt werden. Die Regelung verfolgt den Zweck, durch 

die Mitwirkung von Konservatoriumslehrern im PrQfungssenat die 

Zusammenarbeit und den Meinungsaustausch zwischen Konservatorien und 

Musikhochschulen zu intensivieren und den Studierenden der Konservatorien 

den Obertritt an eine Hochschule zu erleichtern. 

Da der Studierende bzw. der Absolvent eines Konservatoriums auf Grund des 

§ 55 KHStG zwar berechtigt, nicht aber verpflichtet ist, eine Öbertritts

prQfung abzulegen, bleibt ihm - falls er von diesem Recht nicht Gebrauch 

machen will - wie schon bisher die Meglichkeit gewahrt, das Studium an 

einer Musikhochschule nach erfolgreicher Ablegung einer Aufnahmspr~fung zu 

beginnen. Bei Vorliegen der Voraussetzungen kann der AufnahmsprrIfungssenat 

von der Ablegung der Aufnahmspr~fung gemäß § 24 Abs. 4 KHStG ganz oder 

teilweise Nachsicht gewähren. In diesem Zusammenhang ist auch auf die im 

Gesetz vorgesehene Meglichkeit einer StudienverkrIrzung (§ 18 Abs. 3 KHStG) 

zu verweisen, die sich frIr ehemalige Konservatoriumsstudenten besonders 

anbieten wird. 

Ein Erfahrungsbericht rIber die Vollziehung des § 55 KHStG kann gegenwärtig 

noch nicht erstattet werden, da die Anwendbarkeit dieser Gesetzesbestim

mung das Inkrafttreten der Studienpläne voraussetzt. Aus den Ausf~hrungen 

unter Punkt II ist zu ersehen, daß die fIF die Musikstudien erlassenen 

bzw. noch zu erlassenden Studienpläne (mit Ausnahme des Vokalbereiches) 

erst mit 1. Oktober 1986 bzw. 1. Oktober 1987 in Kraft treten werden. 

Der vorliegende Bericht muß sich daher auf die Beantwortung der Frage be

schränken, wie viele Studierende der Konservatorien seit der Verabschie

dung des Kunsthochschul-Studiengesetzes eine Fortsetzung ihrer Studien an 

einer Musikhochschule angestrebt und sich einer Aufnahmspr~fung unterzogen 

haben und wie viele Bewerber auf Grund einer positiv abgelegten Aufnahms

pr~fung ihr Studium an einer Musikhochschule aufgenommen haben. Die nach

stehenden Tabellen geben daI'rIbeI' näheren Aufschluß. FrIr die DateneI'mitt-
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lung waren die Hauptpr~fungstermine vor Beginn des jeweil igen Winterseme

sters maßgeblich. Die Studien fl1r das Lehra'llt an n1'iheren Sc;hulen (t-lusiker

zj 8hung und Instrument3.1musikerziehung) WlJ:':len dat:Je:" r;icht berrlcksichtigt, 

da 0jese Studien nicht im Kunsthochschul-Studie~gesetz sondern im Bundesge

setz ~ber geisteswissenschaftliche und natur\~issenschaftliche Studienrich

tungen geregelt sind. 

Hochschule 
f!:lr Musik 
und darst. 
Kunst 

Wien 

"Mozarteum" 
Salzburg 

Ergebnisse der AufnahmsprDfungen der Bewerber mit 
Vorstudien an 1'isterreichischen Konservatorien mit 

Öffentlichkeitsrecht 

Studienjahr 1983/84 

Studienrichtung/ Zahl der Aufnahms- Aufnahms-
Gruppe von Stu- Bewerber prDfung prt'lfung nicht 
dienrichtungen bestanden bestanden 

Komposi tion und 1 I 1 -
Musiktheorie I 
Tasteninstrumente 3 I - I 3 

Streichins trumen te 

I 
I 

I und andere Saiten- I 
I i instrumente I 8 I 5 3 

Blas- und Schlag-
instrumente 10 8 2 

Instrumental 
(Gesangs)p~dagogik 9 3 f) 

Kirchenmusik 1 1 -
Gesang 9 3 6 

Schauspiel 1 - 1 

Teilsumrnen I 42 21 21 

TasteninstrQ~ente 6 5 1 

Streichinstrumente 
und andere Saiten-
instrumente 3 3 -
Blas- und Schlag-
instrumente 3 3 -
Gesang 2 2 -

Teilsummen II 14 I 13 1 
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Hochschule Studienrichtungl Zahl der Aufnahms- Aufnahms-
ftlr Musik Gruppe von stu- Bewerber prtlfung prtlfung nicht 
und darst. dienrichtungen bestanden bestanden 
Kunst 

Graz Orchesterdirigieren 1 - 1 

Tasteninstrumente 2 2 -
Streichinstrumente 
und andere Saiten-
instrumente 16 6 10 

Blas- und Schlag-
instrumente 11 8 3 

Jazz 3 1 2 

Schauspiel 1 1 -
Gesang 2 2 -
Teilsummen III 36 20 16 

Gesamtsummen (1-111) 92 54 38 
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studienjahr 1984/85 

Hochschule Studienrichtung/ Zahl der Aufnahms- Aufnahms-
flll' Musik Gruppe von stu- Bewerber pr~fung pr~fung nicht 
und darst. dienrichtungen bestanden bestanden 
Kunst 

-
Wien Komposi tion und 

'Musiktheorie 4 2 2 

Orchesterdirigieren 2 - 2 

Tasteninstrumente 2 - 2 

Streichinstrumente 
und andere Saiten-
instrumente 5 2 3 

Blas- und Schlag-
instrumente 13 9 4 

Kirchenmusik 2 2 -
Gesang 9 4 5 

Opernregie 1 1 -
Teilsummen I 38 20 18 

"Mozarteum" 
Salzburg Tasteninstrumente 5 2 3 

Streichinstrumente 
und andere Saiten-
instrumente 3 2 1 

Blas- und Schlag-
instrumente 2 2 -
Teilsummen I! 10 6 4 

Graz Orchesterdirigieren 1 1 -
Tasteninstrumente 6 5 1 

Streichinstrumente 
und andere Saiten-
instrumente 14 1 1 

Blas- und Schlag-
instrumente 26 16 10 

Jazz 4 1 3 

Kirchenmusik 1 1 -
Gesang 3 1 2 

Schauspiel/Regie 1 - 1 

Teilsummen II! 56 32 24 

Gesamtsummen (I-IH) 104 58 46 
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" Studienjahr 1985/86 

Hochschule Studienrichtung/ Zahl der Aufnahms- Aufnahms-
fl'lr Musik Gruppe von stu- Bewerber prl'lfung prl'lfung nicht 
und darst. dienrichtungen bestanden bestanden 
Kunst 

Wien Komposi tion und 
Musiktheorie 7 3 4 

Tasteninstrumente 7 - 7 

Streichinstrumente 
und andere Saiten-
instrumente 6 3 3 
Blas- und Schlag-
instrumente 15 7 8 

Gesang 10 2 8 

Tellsummen I 45 15 30 

"Mozarteum" 
Salzburg Tasteninstrumente 1 1 .. 

Streichinstrumente 
und andere Saiten-
instrumente 5 4 1 

Blas- und Schlag-
instrumente 4 4 -
Gesang 3 3 -
Teilsummen II 13 12 1 

Graz Chordirigieren 1 1 -
Tasteninstrumente 4 4 " -
Streichinstrumente 
und andere Saiten-
instrumente 16 12 4 

Blas- und Schlag-
instrumente 31 18 13 

Jazz 6 3 3 
Kirchenmusik 3 3 -
Gesang 5 1 4 

Teilsummen III 66 42 24 

Gesamtsummen (1-111) 124 69 55 
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Gemessen an de~ GC3a~tzahl der Kan~i(atp~ 

die Zahl der Be\ole~be~ mlL; \lorstudj(~n -o,ji~~~'':C(~·'2:::)~'< 

diese~ Kandidaten liegt an den ~!usikhc:cr;:';x~ c2C ::-, :üel 

an der Hochschule f~r Musik und darsteJlence KC:7iSt in (~,'l7 • 3t:::'e,' ,i\nteil 

höher (durchschnittlich 7.5 %). Dies ist d2r8.ufzur(']ckz~Jfl'lhren, daß das 

Konservatorium des Landes Steiermark im Gegensatz zu and~r'en Konservato

rien die Vorbereitung auf das Hochschi':' studium als <:io weseotJ i,"hes Aus

bildungsziel anstrebt. 

Die in den Tabellen enthaltenen Daten 5ber die Za~l der Bewerber, die die 

Aufnahmsprl'lfung bestanden haben, war'pn 2'.1 errr;itte':'u, -",eil ;:ur dar:'lus das 

Ausmaß der Obertritte von einem KonservatoriL.:m ar: eine ~~Llsikhoc.hschule er

sehen werden kann. Rt'lckschll'lsse auf eiCl. altge:r.ei;c:e s r.c.:,sci ]j'mgsnlveau der 

Konservatorien lassen sich daraus nicht zwingend ziehe~ ~a der Aufbau der 

Studien an den Konservatorien unterschi.ed lier gS"ege L t .ist urld i">berdies 

die Konservatorien, zu denen nicht nur die F\~":serva tcr-leil der L.''lr:c~('r und 

Städte, sondern auch Konservatorien mir, pr'ivat;pn Schulet'hal ter'n z~hlen, 

verschiedenartige Ausbildungsziele verfnlgsn. 

Die bisherigen Erfahrungen lassen die 'Ion dR:1 Konse;:va t:;rien ge~ußerten 

Beflkchtungen, das KHStG werde eine ACh'2ndeI'ung lhrer Studierenden an die 

Musikhochschulen bewirken, ni.cht begrö'ndet eC'scbeineL Es i.st 2w:h nicht 

zu erwarten, daß mit dem Wirksamwerden der' oben erw~hnt,,;n ;:;onder'bestim

mungen des § 55 KHStG eine fl'lr die Konservatorien nachteili.ge Entwicklung 

einsetzen wird. Nach den bisherigen Äußerungen ~er Direktoren der' Konser

vatorien wird die Obertrittspröfung in der Praxis kein<;; große Bedeutung 

gewinnen. 

VI. 

Im Zusammenllang mit der Verabschied ur1l<: des ~E~tG ',,;u;-ode V0::1 Na tiona 1 r'at 3m 

2. M~rz 1983 eine weitere EntschlleBung l:;eschlosser:~ ',.,;cmit die 3'Jndesre

gierung ersucht wurde, Gespr1'iche mit jen L~n~ern '':3.r!'::ter 8ufz'J:leh::le:l, wel

chen Inhalt ein die Stellung und cli.e Fufetilten 'jer Kr:nssr'v2tcc:~er: rSi7,elndes 

Gesetz (Konservatoriengesetz) haben ::::)~~ :2::1<'~~.'s~, :,~e~, Z.:,l [';~~:en, '...JeLche 

M~glichkeiten bestehen, um im Rdh~nen ,,~r'e:- 'h-·_,:'.r':~2.''':''J::: ;,:r;~2 Ar'+:. 15 a 

B-VG eine bundes'...Jeite Koordination deI' !\us::;il'~",r:5 

herbeizuft'lhren. 

~~n vcnservatorien 
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Von den Kulturreferenten der betroffenen Länder war schon vor dem Inkraft

treten des KHStG die Forderung nach einer bundesgesetzlichen Regelung der 

Organisation und des Studienwesens der Konservatorien erhoben worden, um 

ftlr diese Privatschulen, die keiner Offentliehen Schulart entsprechen, 

eine solche zu schaffen, ohne daß der Bund tatsächlich ein Konservatorium 

errichten sollte. Diese Forderung nach einem "Bundes-Konservatoriengesetz" 

wurde jedoch in den Folgejahren nicht mehr weiterverfolgt. Der Erarbeitung 

eines in den wesentlichen Grundz~gen einheitlichen und gemeinsamen Organi

sationsstatutes f~r die Landeskonservatorien von OberOsterreich , Kärnten 

und Vorarlberg sowie der Konservatorien der Stadt Wien und der Stadt Inns

bruck auf der Basis des geltenden Privatschulgesetzes wird nunmehr der 

Vorzug gegen~ber einer bundesgesetzlichen Regelung gegeben. Die erwähnten 

Konservatorien und deren Schulerhalter haben bereits wesentliche Vorarbei

ten f~ dieses Statut geleistet und Gespräche mit dem zuständigen Bundes

ministerium f~r Unterricht, Kunst und Sport aufgenommen. Mit einer Einrei- . 

chung des Statutes einschließlich einer Studien- und Pr~fungsordnung beim 

Bundesministerium frIr, Unterricht, Kunst und Sport und mit der Einleitung 

des Genehmigungsverfahrens ist in nächster Zeit zu rechnen. Den Inten

tionen der erwähnten Entschließung wird somit zumindest f~r den Bereich 

der angefnhrter. Konservatorien entsprochen werden kOnnen. 

In einem engen Zusammenhang mit der von den erwähnten Konservatorien ange

strebten Neuordnung und Vereinheitlichung ihrer statutarischen Organisa

tions- und Studienbestimmungen sind die Forderung,en der Konservatorien 

nach einer Einbeziehung ihrer Studierenden in den Geltungsbereich des stu- . 

dienfOrderungsgesetzes 1983 sowie nach der Schaffung von gesetzlich ge

sch~tzten Berufsbezeichnungen f~ die Absolventen der Konservatorien zu 

sehen. Die Konferenz der Landeskulturreferenten hat sich im Mai 1986 mit 

diesen Fragen befaßt . und beschlossen, nach Genehmigung des mehrfach er

wähnten Statutes an den Bund das Ersuchen zu richten, eine Änderung des 

StudienfOrderungsgesetzes 1983 zur Erreichung des angestrebten Zieles in 

die Wege zu leiten. Bez~lich der Berufs- bzw. Standesbezeichnur~ ftlr Ab

solventen von , Konservatorien nehmen die Länder eine Pr~fung der rechtli

chen MOglichkeit in Aussicht, durch ~bereinstimmende landesgesetzliche Re

gelungen eine einheitliche Bezeichnung zu schaffen. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Bemnhungen sowohl der Musikhoch

schulen als auch der Konservatorien um eine konstruktive Zusammenarbeit, 

die insbesondere bei den gemeinsamen Beratungen ~ber die Neugestaltung der 
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Ausbildung von Musiklehrern beispielhaft zum Ausdruck kamen, erfolgreich 

waren·. 

Die durch das Kunsthochschul-Studiengesetz zunächst belasteten Bezietlungen 

zwischen diesen k~nstlerischen Bildungsstätten haben eine Normalisierung 

erfahren, die ffu' die Zukunft eine fruchtbare Kooperation bei der Lösung 

gemeinsamer Probleme erwarten läßt. 
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